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b) Anwendung der allgemeinen Schadensminderungspflicht

Wie auch im Pflegegeldrecht könnte die Anwendung der im Zivilrecht und Sozial-
versicherungsrecht anerkannten Obliegenheit zur Schadensminderung erwogen wer-
den. Der OGH hatte in der pflegegeldrechtlichen Entscheidung bereits klargestellt,
dass auch auf die Gemeinschaft der Steuerzahler, durch die das Pflegegeld letztlich
finanziert wird, die Grundsätze von Treu und Glauben anzuwenden sind. Dies recht-
fertige, die allgemeine Schadensminderungspflicht auch auf steuerfinanzierte Leis-
tungen anzuwenden. 215

Auch die Schadensminderungspflicht beinhaltet eine verhaltenssteuernde Funkti-
on. Vom Betroffenen wird ein Verhalten erwartet, welches den künftigen Leistungs-
anspruch mindert oder entfallen lässt. Die Vorschriften über die Unterschreitung des
Richtsatzes bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Herbeiführen der Notlage in
ihrer Auslegung nach der Judikatur des VwGH und die Schadensminderungspflicht
weisen damit ähnliche Funktionen auf. Die aus dem Pensionsversicherungsrecht o-
der dem Pflegerecht bekannten Fälle der Duldung einer Operation, der Verwendung
von Hilfsmitteln oder einer Anpassung der Lebensweise an den Gesundheitszustand
würden auch die vom VwGH geforderte zeitliche Nähe zwischen dem Verhalten des
Betroffenen und der Notlage – eher deren Fortbestehen – erfüllen. Gleichwohl sind
keine Fälle bekannt, in denen Sozialhilfeleistungen gekürzt wurden, weil der Hilfe-
bedürftige Maßnahmen zur Verbesserung seiner Gesundheit und/oder Erwerbsfä-
higkeit verweigert hat.

4. Rechtsfolgen der fehlenden Bereitschaft zur Arbeit

Wie bereits ausgeführt, ist Grundsatz der Soziahilfe die Subsidiarität. Daraus fol-
gend machen alle Sozialhilfegesetze das Ausmaß der Sozialhilfe unter anderem von
der Arbeitsbereitschaft des Berechtigten abhängig.216 Darüber hinaus sehen mehrere
Sozialhilfegesetze explizit eine Kürzung der richtsatzgemäßen Sozialhilfeleistungen
bei mangelnder Arbeitsbereitschaft vor.217 Zwischen den einzelnen Bundesländern
existieren erhebliche Unterschiede in den Voraussetzungen für eine Kürzung der
Leistungen und deren Ausmaß vor. Gemeinsam ist allen Sozialhilfegesetzen, dass
durch die Kürzung der Sozialhilfe für den Arbeitsunwilligen eine Beeinträchtigung
Unterhaltsberechtigter im gleichen Haushalt nicht eintreten darf.218

215  S.o. V. 4.
216  Vgl. Fn. 202, 203.
217  Vgl. Fn. 203.
218  §§ § 8 Abs. 7 S. 2 Bgld. SHG; § 10 Abs. 4 S. 1 2. HS OÖ SHG; § 8 Abs. 4 S. 2 Stm. SHG; §

13 Abs. 5 S. 3 WSHG.
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IX. Zusammenfassung

Das österreichische Sozialrecht enthält nur wenige Vorschriften, die explizit eine
Mitwirkung des Berechtigten zur Minderung oder Behebung der leistungsauslösen-
den Einschränkungen verlangen. Durch die Rechtsprechung wurde daher zunächst
für das Sozialversicherungsrecht unter Rückgriff auf § 1304 ABGB und die beste-
henden sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften eine allgemeine Mitwirkungs-
und Duldungspflicht entwickelt. Später wurde der Anwendungsbereich auch auf die
steuerfinanzierten Leistungen der Pflegevorsorge ausgedehnt.

Die Mitwirkungs- und Duldungspflichten treffen den Berechtigten nur, wenn die
verlangten Maßnahmen zumutbar sind. Zumutbarkeitskriterien finden sich vereinzelt
in den Leistungsgesetzen, wurden aber im Wesentlichen durch die Rechtsprechung
entwickelt. Dabei ist eine Parallele zum Haftpflichtrecht erkennbar.

Die von der Rechtsprechung entwickelte Mitwirkungs- und Duldungspflicht fin-
det zumeist auf der Ebene der Leistungsvoraussetzungen Anwendungen. Das bedeu-
tet, dass für die Prüfung der Leistungsvoraussetzungen von dem Zustand des Versi-
cherten ausgegangen wird, der voraussichtlich nach Erfüllung der Mitwirkungs- und
Duldungspflichten bestehen würde. Die einzelgesetzlichen Vorschriften sehen dage-
gen auch eine Anerkennung des Leistungsanspruchs, aber eine Verweigerung der
zustehenden Sozialleistung vor.

Unabhängig von der Grundlage der jeweiligen Pflichten des Versicherten können
die Rechtsfolgen einer Verletzung bei Einhaltung eines Mahnverfahrens geltend
gemacht werden. Der Leistungsträger muss den Versicherten auf die ihn treffenden
Pflichten hinweisen und gegebenenfalls auch eine Überlegungsfrist einräumen. Eine
Verletzung von Schadensminderungspflichten soll nur dann zur Leistungskürzung
führen, wenn sie verschuldet war.
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